
AK1-8: Eine Aufgliederung der Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen nach 

Wirtsgesteinstypen macht tatsächlich Sinn, insb. weil sie eine transparente und nachvollziehbare 

Aufarbeitung ermöglicht. (Wohl wissend, dass dabei Dopplungen auftreten, (z.B. Ausschlusskriterien) 

die für das Verfahren aber nicht schädlich sind, und erkennend, dass wirtsspezifische Bezüge, insb. 

bei den Mindestanforderungen eine Rolle spielen werden.) 


